
 

 

 
 

Reglement Natur-Friedhof Waldbruder Hohenrain 
 

 
Der Natur-Friedhof ist ein privater Ort der Stille, der Besinnung und ein Ort des Geden-

kens. Wir bitten sie daher höflich, sich an folgende Regeln zu halten: 

 

➢ Zutritt zum Natur-Friedhof haben Personen, die Angehörige auf dem Natur-Fried-

hof bestattet haben. 

 

➢ Der Natur-Friedhof ist kein Spielplatz, kein Wanderweg und kein Pick-Nick-Platz. 

 

➢ Lautes Sprechen, laute Musik, telefonieren und schreien ist zu unterlassen. 

 

➢ Betreten Sie nur die dafür vorgesehenen Wege und nicht die Wiesenflächen oder 

andere Bereiche. 

 

➢ Hunde sind im Natur-Friedhof nicht erlaubt.  

 

➢ Bitte entsorgen sie ihren Abfall sachgemäss. 

 

➢ Das Befahren des Natur-Friedhofs mit Fahrrädern, Motorrädern oder Autos ist un-

tersagt. (Ausgenommen für Gehbehinderte im Rollstuhl) 

 

➢ Das Pflücken von Blumen oder sonstiges Eingreifen in die Natur ist strengstens 

verboten. 

 

➢ Es ist nicht erlaubt, naturfremde Gegenstände auf dem Natur-Friedhof zu platzie-

ren.  

 

➢ Kinder dürfen nur in Begleitung Erwachsener den Natur-Friedhof betreten. 

 

➢ Bei einer Beerdigungszeremonie bitten wir sie um Diskretion und Abstand zu der 

Trauerfamilie. 

 
 

Das Betreten des Natur-Friedhofs erfolgt auf eigene Verantwortung. Jede Haftung wird 

abgelehnt. 

 

 

Bei Fragen: 079 563 00 54   info@natur-friedhof.ch 


